
schließlich der Einfuhrumsatzsteuer werden durch Finanzbehör
den des Bundes verwaltet. Der Aufbau dieser Behörden wird 
durch Bundesgesetz geregelt.

(3) Die übrigen Steuern werden durch die Finanzbehörden der 
Länder verwaltet. Der Aufbau dieser Behörden und die einheitli
che Ausbildung der Angehörigen des öffentlichen Dienstes wer
den durch Bundesgesetz geregelt, das der Zustimmung der Län
derkammer bedarf.

(4) Das von den Finanzbehörden des Bundes anzuwendende 
Verwaltungsverfahren wird durch Bundesgesetz geregelt. Das 
von den Finanzbehörden der Länder anzuwendende Verfahren 
wird durch Bundesgesetz geregelt, das der Zustimmung der 
Länderkammer bedarf.

Artikel 119

(1) Bund und Länder sind in ihrer Haushaltswirtschaft selbstän
dig und voneinander unabhängig. Sie haben unter besonderer 
Berücksichtigung des Zieles der Vollbeschäftigung den Erforder
nissen der Preisstabilität, des außenwirtschaftlichen Gleichge
wichts und eines angemessenen Wirtschaftswachstums Rech
nung zu tragen.

(2) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung der Länderkam
mer bedarf, können für den Bund und die Länder gemeinsam 
geltende Grundsätze für das Haushaltsrecht, für die Haushalts
wirtschaft sowie für eine mehrjährige Finanzplanung aufgestellt 
sowie zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts die Kreditaufnahme des Bundes, der Länder und 
der Träger der Kommunalautonomie sowie sonstiger öffentlicher 
Haushalte beschränkt werden.

Artikel 120

(1) Der Haushaltsplan des Bundes dient der Feststellung und 
Deckung des Finanzbedarfs, der zur Erfüllung der Aufgaben des 
Bundes für ein Jahr erforderlich wird. Der beschlossene Haus
haltsplan ist die verbindliche Grundlage für die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung.
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